
AMTSBLATT 
des Landkreises Nordhausen 

am Harz 
Jahrgang 32 Nordhausen, den 11.05.2022 Nr. 8/2022 

 

  
 
 

 

 
Nr. 29: 

Bekanntmachung des Gewässerunterhaltungsverbandes „Harzvorland“ für das Haushaltsjahr 2022: 
1. Nachtragshaushaltssatzung 

 
Auf Grund der §§ 19 und 55 ff. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115) i. V. m. 
§ 10 des Thüringer Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2013 
(GVBl. S. 194) und der §§ 1, 2, 34 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 
2019 (GVBl. S. 153), geändert durch Gesetz vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115, 116) hat der 
Gewässerunterhaltungsverband „Harzvorland“ in seiner Sitzung am 14. März 2022 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:  
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden für das 
Haushaltsjahr 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
 
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.  
 
Nordhausen, den 07. April 2022  
Kai Buchmann, Vorsitzender des Gewässerunterhaltungsverbandes „Harzvorland“  
 
Ausfertigungsvermerk: 
  
Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen der Verbandsversammlung des 
Gewässerunterhaltungsverbandes „Harzvorland“ sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Satzungsverfahrens werden bekundet.  
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Beschluss und Genehmigungsvermerk:  
 
Mit Beschluss Nr. 03/2022 vom 14. März 2022 hat die Verbandsversammlung des 
Gewässerunterhaltungsverbandes „Harzvorland“ die 1. Nachtragshaushaltsplan samt Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2022 beschlossen.  
 
Die Kommunalaufsicht des Landkreises Nordhausen hat mit Schreiben vom 29. März 2022 den  
1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2022 rechtsaufsichtlich bestätigt.  
 
Bekanntmachungshinweise:  
 
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht die Genehmigung, die 
Ausfertigung und die Bekanntmachung betreffen, können schriftlich unter Darlegung des Sachverhaltes 
innerhalb eines Jahres gegenüber dem Gewässerunterhaltungsverband „Harzvorland“ geltend gemacht 
werden. Werden solche Verstöße nicht innerhalb der Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung 
geltend gemacht, so sind diese unbeachtlich.  
 
Auslegungshinweis:  
 
Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 mit ihren Anlagen liegen gem. § 57 ThürKO für den 
Zeitraum von zwei Wochen, beginnend am Tag der Veröffentlichung, öffentlich zur Einsicht in der 
Stadtverwaltung Nordhausen, in den Räumen des Gewässerunterhaltungsverbandes „Harzvorland“, 
Lutherplatz 5, während der Dienstzeiten der Verwaltung öffentlich aus.  
 
Nordhausen, den 07. April 2022  
Kai Buchmann, Vorsitzender des Gewässerunterhaltungsverbandes „Harzvorland“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für den Inhalt der Bekanntmachungen sind die jeweils zuständigen Körperschaften bzw. Ämter und Einrichtungen verantwortlich.  
Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 01.06.2022 erscheinen. 
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